
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Luftsport (Gleitschirm, Deltaflieger, usw.) 
Einige Gebiete im Regionalen Naturpark Gruyère Pays-d'Enhaut 
sind besonders empfindlich und müssen dementsprechend 
geschützt werden, insbesondere bei Luftsport. Wir bitten Sie, diese 
Bestimmungen zu beachten und sich dementsprechend zu 
verhalten. 

Gesetzliche Auflagen (siehe Karte auf der Rückseite) 
 
Dunkelgrün schraffierte Zonen:  :Naturschutzgebiete Vanil Noir und La 

Pierreuse 
Ø Dieses Gebiet darf nicht in geringer Höhe überflogen werden – die 

Reglemente beider Naturschutzgebiete untersagen dies. 
 

Braune Zonen : Eidgenössische Jagdbanngebiete I 

Ø Starten und Landen ist hier verboten. Die Verordnung über die 
eidgenössischen Jagdbanngebiete verbietet das Starten und das 
Landen von zivilen Fluggeräten mit Passagieren. 

	
Achten Sie die Schutzgebiete und empfindliche Arten 

Informationen 
 
Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website 
 www.respektiere-deine-grenzen.ch 
Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Merkblätter zu folgenden 
Aktivitäten: 

- Wandern 
- Velo und Mountainbike  
- Drohnen 
- Besondere Bestimmungen für Freiluftaktivitäten mit dem Hund 
- Luftsport 

 
Kontaktieren Sie den Park für umfangreichere Informationen.  
+41 (0)26 924 76 93  
info@gruyerepaysdenhaut.ch | www.gruyerepaysdenhaut.ch 
 
 

 

Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut 
Place du village 6  
CH-1660 Château-d’Œx  
+41 (0)26 924 76 93 
info@gruyerepaysdenhaut.ch | www.gruyerepaysdenhaut.ch 

Empfehlungen für ein verantwortungsvolles 
Verhalten  

Ø Überfliegen Sie keine Tiere in niedriger Höhe. 
Ø Halten Sie mit dem Luftfahrzeug genügend Abstand zu 

Felswänden. 
Ø Benutzen Sie Start- und Landeplätze, die dafür vorgesehen 

sind. 
Ø Lassen Sie keinen Abfall zurück. 
Ø Pensez à emporter vos déchets avec vous 

Kommunication 
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Achten Sie die Schutzgebiete und empfindliche Arten 
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